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Fortbildung zum Lebensmittelkontrolleur: Es bewegt sich was!

Vorstellung der „Neuen“ im Bundesvorstand

von Bund und Ländern. Der BVLK hat bereits 
Ende Juli seine Vorstellungen zu den Inhal-
ten einer neuen, für die Berufsgruppe der 
Lebensmittelkontrolleure geltenden Verord-
nung beim Vorsitzenden der LAV 2018 einge-
reicht, auch mit der Bitte, als originär betrof-
fene Berufsgruppe in den Überarbeitungs-
prozess einbezogen zu werden.

Für den anstehenden Generationenwech-
sel und den daraus resultierenden Bedarf 
an neuen Lebensmittelkontrolleuren ist 
Mitteldeutschland künftig gut gerüstet. An 
der Berufsakademie Sachsen, staatliche 
Studienakademie Plauen, wird ab Beginn 
des Jahres 2019 neben dem Studiengang 
Lebensmittelsicherheit auch der theoreti-
sche Fortbildungslehrgang für angehende 
Lebensmittelkontrolleure angeboten. Da-
mit ist Plauen neben Düsseldorf, München 
und Stuttgart künftig eine von vier Bil-
dungsstätten in Deutschland, die eine der-
artige Fortbildung anbieten, und einziger 

lernte ich die ehrenamtliche Arbeit des 
Bundesvorstandes kennen und schätzen. 
Ich bin immer sehr beeindruckt gewesen, 
wie alle ehrenamtlichen Kolleginnen und 
Kollegen des Bundesvorstandes wie der 
Landesverbände und die Beauftragten ne-
ben ihren beruflichen Verpflichtungen die 
Fülle an Terminen und Aufgaben meister-
ten. Ich entschloss mich letztes Jahr dafür, 
dass ich im neuen Bundesvorstand mitar-
beiten möchte, da sich abzeichnete, dass 
von den „alten“ Bundesvorständlern die 
meisten aufhören werden. 

Nachdem ich im April dieses Jahres zum 
stellvertretenden Bundesvorsitzenden ge-
wählt worden bin, werde ich u. a. meine 
bisherigen Erfahrungen, insbesondere 
auch aus der Vorstandsarbeit im Landes-
verband Sachsen und im Regionalverband 
Erzgebirge der komba Gewerkschaft in die 
Arbeit des Bundesverbandes einbringen. 
Die ehrenamtliche Arbeit wandelt sich, ein 
Nebenher von Beruf und Vorstandstätig-
keit wird nicht leichter. Die Arbeit in den 
Gremien muss daher entsprechend ange-
passt werden. Im Bundesvorstand werde 
ich u. a. weiterhin für dieses Fachjournal 
und die Homepage sowie unsere Kanäle in 
den sozialen Medien verantwortlich sein.

Die neuen Herausforderungen für uns Le-
bensmittelkontrolleure verändern unseren 
Berufsalltag. Zu nennen wären hier neben 

Anbieter in den neuen Ländern. Gemein-
sam mit dem sächsischen Staatsministeri-
um für Soziales und Verbraucherschutz so-
wie dem Landesverband der Lebensmittel-
kontrolleure Sachsens e. V. entwickelte die 
staatliche Studienakademie Plauen in den 
vergangenen Monaten einen Ausbildungs-
gang, dessen Konzept unter anderem den 
Vorteil geringerer Kosten der Ausbildung 
durch Nutzung der dort vorherrschenden 
Strukturen bietet. 

Auch im Bundesvorstand fand zum Delegier-
tentag im April eine Übergabe des Staffel-
stabs an die neu Gewählten statt. Beginnend 
mit dieser Ausgabe, stellen sich Ihnen und 
Euch „Die Neuen“ im Bundesvorstand vor. 

Herzlichst 

der Globalisierung der Warenströme auch 
die Digitalisierung/E-Commerce und Food 
Fraud. Wichtig ist mir, dass wir neben den 
entsprechenden personellen und finanziel-
len Ressourcen auch das nötige rechtliche 
Handwerkszeug dafür haben bzw. bekom-
men. Die Komplexität, Vielfalt und Fülle 
unserer täglichen Arbeit muss sich in einer 
tarifgerechten Eingruppierung bzw. amts-
angemessenen Besoldung widerspiegeln. 
Es muss zudem endlich erkannt werden, 
dass Kontrollzahlen zur Erfüllung von rei-
nen Statistiken niemandem wirklich nüt-
zen. Die Qualität der einzelnen Betriebs-
kontrollen ist für den gesundheitlichen 
Verbraucherschutz bedeutender als die 
Quantität.

Gemeinsam mit dem restlichen Bundesvor-
stand ist es mir zudem sehr wichtig, die die 
Ergebnisse der letzten Mitgliederumfrage 
umzusetzen. Hierzu wird es in diesem Fach-
journal weitere Artikel geben, die unsere 
Arbeit betreffen. Gerade zum Thema Ar-
beits- und Gesundheitsschutz, u. a. zur Not-
wendigkeit von arbeitsplatzbezogenen Ge-
fährdungsbeurteilungen und deren Umset-
zung, wollen wir demnächst publizieren. 

Herzlichst

Fünf Jahre sind seit dem Scheitern des Ent-
wurfs der Lebensmittelkontrollpersonal-Ver-
ordnung im Bundesrat vergangen. Gefühlte 
100 Schreiben an und Gespräche mit den 
politischen und ministeriellen Verantwortli-
chen später bewegt sich wieder etwas. Die 
Novellierung der Lebensmittelkontrolleur-
Verordnung steht wieder auf der Agenda 

Ich bin seit 2003 Lebensmittelkontrolleur 
und arbeite im Erzgebirgskreis im Freistaat 
Sachsen. 

Seit vielen Jahren, genauer seit 2007, ver-
folge ich das grundsätzliche Ziel, dass diese 
Fachzeitschrift von Lebensmittelkontrol-
leuren für Lebensmittelkontrolleure er-
stellt wird. Seitdem habe ich für Sie die 
Rubriken Rechtsprechung sowie Ordnung 
und Recht und weitere Artikel geschrieben. 
Ab 2014 war ich als Beauftragter des Bun-
desverbandes neben der Schriftleitung/
Redaktion für dieses Fachjournal auch für 
die Homepage und unsere Auftritte in den 
sozialen Medien verantwortlich.

In den zurückliegenden Jahren meiner 
„Hintergrundarbeit“ auf Bundesebene 

Anja Tittes, Bundesvorsitzende

Maik Maschke, stellv. Bundesvorsitzender
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Da Gewürze und Kräuter in der Regel teuer 
sind, werden sie im internationalen Handel 
häufig verfälscht. Je nach Art der Verfäl-
schung kann sich dies auch nachteilig auf 
die Gesundheit der Verbraucher auswir-
ken. So wurden in der Vergangenheit quali-
tativ minderwertigen Paprika- oder Curry-
gewürzen von einigen Produzenten illegale 
und potenziell gesundheitsgefährdende 
Farbstoffe wie z. B. Azofarbstoffe zugesetzt 
[1].
Im Folgenden soll über die Verfälschung ei-
ner Probe Rosmarin berichtet werden, wel-
che Anfang 2017 in der LUA festgestellt 
wurde.
Am 19. Januar 2017 wurde in einem Rest-
aurant in Meerane eine Planprobe Rosma-
rin entnommen. Dieser Rosmarin befand 
sich in einer Kunststoff-Streudose, welche 
geöffnet war. Die Etiketten der Kunststoff-
dose waren überwiegend unleserlich.

Es ließ sich jedoch neben dem Logo und 
der Anschrift der Firma Fuchs auch die Be-
zeichnung „Rauchsalz Old Hickory“ in Ver-
bindung mit den Angaben „Kurzgebrate-
nes“, „Bratfisch und Brathähnchen“ erken-
nen. Es handelte sich somit um keine Origi-
nalverpackung.
Diese Probe Rosmarin bestand aus hellgrü-
nen bis dunkelgrünen sowie beigefarbenen 
bis braunen getrockneten Anteilen. Im Ge-
ruch wurde dieser Rosmarin als wenig aro-
matisch beurteilt.

Nach Punkt II.B Nr. 33 der Leitsätze für Ge-
würze und andere würzende Zutaten wer-
den unter Rosmarin die während und nach 
der Blüte geernteten, getrockneten Laub-
blätter von Rosmarinus officinalis L. aus der 
Familie der Lippenblütler (Labiaten oder 
Lamiaceen) verstanden. Typisch für die 
graugrünen Blätter oder Blattstücke des 
Rosmarins sind die deutlichen Einrollungen 
auf der Unterseite.
Bei der mikroskopischen Prüfung dieser 
Probe Rosmarin wurde festgestellt, dass 
bei einigen Bestandteilen dieses Rosmarins 
diese typischen Einrollungen auf der Un-
terseite fehlten. 
In der vorliegenden Probe wurden ca. 50 % 
dunkelgrüne Anteile festgestellt, bei denen 
es sich offensichtlich nicht um Rosmarin 
handelt.

Außerdem färbte sich das Wasser nach dem 
Übergießen dieser Anteile intensiv grün. 

Im Rahmen der lebensmittelchemischen 
Untersuchung konnten die Farbstoffe E 102 
(Tartrazin) und E 131 (Patentblau V) mittels 
Dünnschichtchromatographie nachgewie-
sen werden. 

Alles im grünen Bereich? – Eine Verfälschung von Rosmarin  
DLC Heike Ansorge

Abb. 1: Kunststoffdose mit Etiketten

Abb. 2: Probe „Rosmarin“

Abb. 3: Rosmarin

Abb. 4: dunkelgrüne Anteile

Abb. 5: Vergleich Rosmarin – Probe

Abb. 6: DC-Platte blaue Farbstoffe

Abb. 7: DC-Platte gelbe Farbstoffe
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I. Die Ausgangslage

Die mahnenden Worte des vorsitzenden 
Richters im Strafprozess um die Verant-
wortlichen einer süddeutschen Großbä-
ckerei, die nach den Feststellungen des 
Gerichts im Bereich des betrieblichen 
Schädlingsmanagements erhebliche Defizi-
te aufwies, klingen noch heute nach: „Die 
Geschäftsführer hätten von den bei den 
Kontrollen aufgezeigten Mängeln Kenntnis 
gehabt, es aber unterlassen, zu organisie-
ren, kontrollieren und reagieren, sprich die 
Produktion anzuhalten, die Mängel nach-
haltig beseitigen zu lassen“1. Aber auch ak-
tuelle Pressemitteilungen beispielsweise 
des Oberlandesgerichts Hamm2 oder der 
Staatsanwaltschaft Offenburg3 machen 
deutlich, dass das Thema „Schädlingsma-
nagement in Lebensmittelbetrieben“ auch 
weiterhin aktuell sogar die Strafjustiz be-
schäftigt. Es kann daher hinterfragt wer-
den, inwieweit die Vorgaben zur kontinu-
ierlichen Vorbeugung eines Schädlingsbe-
falls bewusst sind bzw. ob diesen genügend 
Bedeutung beigemessen wird.  

II. Wissensdefizite

Nicht zuletzt damit ist die Frage aufgewor-
fen, was die Ursache bzw. Ursachen dafür 
ist bzw. sind, dass dem Thema „Schädlings-
management in Lebensmittelbetrieben“ 
offenbar auch weiterhin nicht immer die 
gebührende Aufmerksamkeit zukommt. 
Wer mit der Praxis vertraut ist, wird als ei-
nen der relevanten Faktoren ein sicher 
nicht allseits gegebenes, aber gleichwohl in 
manchen Fällen doch (immer noch) vor-
kommendes Wissensdefizit ausmachen. 
Sowohl auf Seiten mancher Betriebe als 
auch auf Seiten mancher Dienstleister im 
Bereich Schädlingsbekämpfung ist nicht 
immer allen Akteuren klar, welche Maß-
nahmen der Prävention geboten und effek-
tiv sind und wie diese mit den betriebli-
chen Eigenkontrollmechanismen verzahnt 

werden können. Aber bspw. auch Lebens-
mittelkontrolleure stehen – ebenso wie 
Auditoren – vor einem gewissen Dilemma: 
Sie sind etwa gehalten, die Effektivität ei-
nes Monitoring-Systems zu bewerten, be-
kommen jedoch über ihre spezifische Aus-
bildung in aller Regel nicht die ausreichen-
den Grundlagen vermittelt, um dieser An-
forderung auch tatsächlich gerecht zu 
werden. 

Dazu ein Beispiel aus dem Bereich der 
Schadnagerbekämpfung, betreffend Mäu-
se: Wer sich bei dieser Frage ausschließlich 
auf den Zustand von Mausköderboxen fi-
xiert, d. h. bei den einschlägigen Kontrollen 
lediglich den jeweiligen Köderanfraß be-
rücksichtigt, kann auf dem Papier eine „Be-
fallsfreiheit“ konstatieren, obwohl eine ge-
nauere Nachschau ihn eines Besseren be-
lehrt hätte.

Wenn man also annehmen darf, dass gera-
de in diesem Bereich „Wissen nottut“, dann 
gelangt man im nächsten Schritt schnell zu 
der Erkenntnis, dass spezifische Wissens-
vermittlungsformen gerade im hier rele-
vanten Bereich fehlen. Für Lebensmittelbe-
triebe gibt es nicht sehr viele Formate, in 
denen die jeweiligen Qualitätssicherer spe-
zifische Kenntnisse über das Schädlingsma-
nagement für den jeweiligen Lebensmittel-
bereich erlangen können. Nichts anderes 
kann man für Schädlingsbekämpfer sagen: 
Fortbildungen, die den Technikern z. B. die 
jeweiligen spezifischen Hygieneanforde-
rungen oder gar Produktionsformen einer 
bestimmten Branche nahebringen – zwei 
bereits prima vista für die Schädlingsbe-
kämpfung relevante Umstände –, gibt es 
nicht wie Sand am Meer.

Vergleichbares kann zu dem Punkt „gute 
fachliche Praxis der Schädlingsbekämp-
fung“ gesagt werden. Natürlich gibt es 
hier einige ordnende Ansätze, die vom 
IFS-Leitfaden bis hin zu den sog. 

T(echnischen) R(egeln) und N(ormen) der 
S(chädlingsbekämpfung) oder die DIN 
10523 reichen – allerdings sucht man 
auch hier branchenspezifische Ansätze, 
also branchenspezifische Maßanzüge, auf 
die auch z. B. Kontrolleure oder Auditoren 
zurückgreifen können, vergeblich. 

III. Der Fachbeirat  
Schädlingsbekämpfung am WIG

Am 13.04.2018 fanden sich anerkannte 
Fachleute am Weihenstephaner Institut für 
Getreideforschung (WIG) in Freising zu-
sammen, um sich über das bedeutende 
Thema „Schädlingsbekämpfung in Lebens-
mittelbetrieben“ auszutauschen. Dabei ist 
mit der Konstituierung des Fachbeirats 
Schädlingsbekämpfung am WIG ein wichti-
ger Schritt gelungen.

Die Mitglieder des Fachbeirats vertreten 
die gesamte Branche mit Lebensmittelun-
ternehmen, Lebensmittelauditoren, dem 
Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL), Sachver-
ständigen für Schädlingsbekämpfung so-
wie Verbänden der Lebensmittelkontrol-
leure.

Der Fachbeirat wird sich künftig regelmä-
ßig zum Themenfeld „Schädlingsbekämp-
fung in Lebensmittelbetrieben“ zusam-
menfinden. Seine Aufgaben sind in erster 
Linie:

• Fachliche Begleitung von themenspezifi-
schen Schulungen, die vom WIG künftig 
für Unternehmen, Auditoren, Schäd-
lingsbekämpfer und Lebensmittelkont-
rolleure speziell zum Thema „Schäd-
lingsbekämpfung in Lebensmittelbetrie-
ben“ angeboten werden

• Entwicklung von Standards für eine 
„gute fachliche Praxis der Schädlings-
bekämpfung in Lebensmittelbetrie-
ben“

Der Fachbeirat Schädlingsbekämpfung am WIG – seine Aufgaben, seine Ziele
Dr. Mario Jekle, Dr. Gerhard Karg, Dr. Christoph Verheyen, RA Rochus Wallau

[1] www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2016/19/gewuerze_und_kraeu-
ter__zutaten__die_ein_ gesundheitliches_risiko_bergen_koennen-197600.
html

Quelle: LUA-Mitteilungen 4/2017

Der Zusatz von Farbstoffen zu Kräutern ist ge-
nerell nicht erlaubt. Es ist davon auszugehen, 
dass diese unerlaubten Farbstoffe der Probe 
Rosmarin vorsätzlich hinzugefügt wurden.
Die vorliegende Probe Rosmarin war also 
mit ca. 50 % grün gefärbten Bestandteilen 
verfälscht. Um was es sich bei diesen grün 

gefärbten Bestandteilen handelte, konnte 
nicht eindeutig festgestellt werden. Da die-
se Bestandteile holzartig waren, lässt sich 
vermuten, dass z. B. Stängel grün gefärbt 
und dem Rosmarin beigemischt wurden.
Bei der Kontrolle von Restaurants und Im-
bissbetrieben empfiehlt sich somit, auch 

einen Blick in das Gewürzregal zu werfen 
und auffällige Erzeugnisse in die LUA zur 
Untersuchung einzureichen.

DLC Heike Ansorge, LUA Chemnitz 
www.lua.sachsen.de
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• Erarbeitung von Stellungnahmen zu ak-
tuellen, besonders relevanten Fragestel-
lungen aus dem Themenfeld „Schäd-
lingsbekämpfung in Lebensmittelbetrie-
ben“

Konkrete Aktivitäten ergeben sich aus dem 
ersten Kursangebot zum Thema „Schäd-
lingsmanagement in Lebensmittelbetrie-
ben“. Die Ausrichtung des Kurses ist auf 
Lebensmittelkontrolleure zugeschnitten 
und erfolgt in Kooperation mit dem Bun-
desverband der Lebensmittelkontrolleure 
Deutschlands e.V., die Veranstaltung wird 
am 12.02.2019 in Weihenstephan stattfin-

den. Die Vorbereitungen für einen weite-
ren, auf Auditoren zugeschnittenen Kurs 
für das Frühjahr 2019 sind ebenfalls ange-
laufen. Auf diese Bereiche ist die Aktivität 
des Beirats aber nicht beschränkt: Der Bei-
rat hat sich des Themas „Gute fachliche 
Praxis der Bekämpfung von Schaben in Le-
bensmittelbetrieben“ angenommen.

Weitere Informationen erhalten Sie über 
www.forschende-getreideunternehmen.
de.

Dr. Mario Jekle, Weihenstephaner Institut 
für Getreideforschung, Kontakt: mjekle@
tum.de 

Dr. Gerhard Karg BUGS GmbH, Sachver-
ständigen-Büro Dr. Karg und Kollegen

Dr. Christoph Verheyen, Technische 
Universität München, Lehrstuhl für 
Brau- und Getränketechnologie, Arbeits-
gruppe Getreidetechnologie und -verfah-
renstechnik

RA Rochus Wallau, EDEKA Handelsgesell-
schaft Südbayern mbH, Geschäftsbereich 
Lebensmittelrecht & Qualitätsmanage-
ment

[1] www.wochenblatt.de/news-stream/freising/artikel/161920/geldstrafen-
fuer-hygienemaengel-bewaehrung-fuer-wirtschaftsdelikte, abgerufen am 
31.05.2018.
[2] www.olg-hamm.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilung_archiv/ar-
chiv/2017_pressearchiv/078-17-Hygiene-im-Baeckereinbetrieb.pdf, abgerufen 
am 31.05.2018.

[3] www.staoffenburg.de/pb/,Lde/Startseite/Presse/Strafbefehle+gegen+zwei+
Baeckerei-Mitarbeiter+wegen+der+Herstellung+von+Backwaren+unter+unhygi
enischen+Umstaenden/?LISTPAGE=1231476, abgerufen am 31.05.2018.

14:00 - 14:45

Notwendigkeiten und Grenzen der Prüfung durch einen
Lebensmittelkontrolleur im Bereich Schädlings-
management (M. Woller)

14:45 - 15:00 Kaffeepause
15:00 - 15:45

Bewertung von Schädlingsbekämpfern – Tipps und
Hinweise zur Bewertung des beauftragten
Dienstleisters (Dr. G. Karg)

15:45 - 16:00

Abschlussdiskussion, Ausgabe der Zertifikate

Weitere Informationen
Veranstaltungsort
Technische Universität München
Wissenschaftszentrum Weihenstephan für
Ernährung, Landnutzung und Umwelt
Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie
Seminarraum
Weihenstephaner Steig 20, 85354 Freising

Veranstaltungsgebühren
110 € zzgl. Mwst.*
(Inkl. Tagungsunterlagen, Zertifikat und
Verpflegung)
*80 € zzgl. Mwst für Mitglieder in einem Landesverband

Teilnahme für Lebensmittelkontrolleure

Anmeldung
Daniela Schulte
schulte@forschende-getreideunternehmen.de
Tel.: +49 (0) 8161 713261
Fax.: +49 (0) 8161 713883

In Kooperation

Programm

09:30
Begrüßung und Vorstellung der Referenten und
Teilnehmer (Dr. M. Jekle)
09:45 - 10:45

Schädlinge und ihre Spuren – Identifikation relevanter
Schädlinge in Lebensmittelbetrieben Teil 1
(Dr. G. Karg)

10:45 - 11:00 Kaffeepause
11:00 - 12:30

Schädlinge und ihre Spuren – Identifikation relevanter
Schädlinge in Lebensmittelbetrieben Teil 2
(Dr. G. Karg)

12:30 - 13:15 Mittagessen
13:15 - 14:00

Schädlingsmanagement und Lebensmittelrecht –
Pflichten der Unternehmen und Rechtsfolgen bei Befall
(RA R. Wallau)

Organisation
Dr. Margit Jekle
Weihenstephaner Institut
für Getreideforschung (WIG)
www.forschende-getreideunternehmen.de

Veranstalter
Weihenstephaner Förderverein für
Brau-, Getränke- und
Getreidetechnologie e. V.
(WFBGG)

In Zusammenarbeit
Technische Universität München
Lehrstuhl für Brau- und
Getränketechnologie

n für

Schädlingsmanagement in Lebensmittelbetrieben –
Alles was der Lebensmittelkontrolleur wissen muss 12.02.2019




